
 

Motoryachtclub Altmühltal e.V., am Main-Donau-Kanal 6, 92339 Beilngries 
1.Vorsitzender: Ewald Grimm, Am Maurerwinkel 1, 85072 Eichstätt, Tel.: 08421 / 2600, Handy: 0171 / 618 66 16 

2.Vorsitzender: Georg Eckerle, Fuchsweg 6, 92339 Beilngries, Tel.: 08461 / 1559, Handy: 0151 / 402 284 77 
Schriftführerin: Bettina Leierseder, Sandstraße 26, 92339 Beilngries, Tel.: 08461 / 606194, Handy: 0176 / 973 396 49 

Bankverb.: Sparkasse Eichstätt, IBAN: DE62721513400000556688,   BIC: BYLADEM1EIS       Stand: 12.05.2015 / EGr 

 
 
 
 
 

 

Zeit-Mietvertrag für Gastlieger Liegeplatz-Nr.:______ 
 
1. Der MYC Altmühltal e.V. stellt dem Gast Hafenschlüssel-Nr.:________ 

 

Name:_______________________________  Vorname:_____________________________ 

PLZ/Wohnort:_________________________ Straße:_______________________________ 

Tel. G.: ________________ Tel. P.: __________________ Handy: ________________ 

 

auf dem Gelände des Sportboothafen MYCA e.V. eine Wasserfläche mit zweckmä-
ßigem Zugang mietweise zur ausschließlichen Benutzung mit dem Motorboot, 
 

für die Zeit vom _________________ bis __________________ zur Verfügung. 
 

Die Untervermietung oder gewerbliche Nutzung ist grundsätzlich ausgeschlossen!  

Ausnahmen bedürfen der Genehmigung durch die Vorstandschaft des MYCA e.V. 
 

Registrier-Nummer:_____________________  Bootsname:___________________________ 

Länge ü. a.:____________  Mietbetrag (*): _____________ 

Breite ü. a.:____________ Umlage (*): _____________ 

(*) Wird vom MYCA eingetragen!  Gesamtsumme (*): _____________ 

In der Gesamtsumme sind 19% Mehrwertsteuer, ist___________€, enthalten. 

 

2.  Der Mietpreis wird in der Gebührenordnung für den MYCA e.V. festgelegt. Die Ge-
bührenordnung wird bei Änderungen im Schaukasten ausgehängt. Sie ist Bestandteil 
dieses Mietvertrages. - Der Mietpreis setzt sich aus der Stegmiete und der Umlage zu-
sammen. Die Bootslänge wird auf 0,5 Meter, bzw. auf volle Meter aufgerundet. Die 
Miete und die Umlage sind im Voraus zu entrichten. 

 

3. Vor der Hafenbelegung muss eine Kopie der Haftpflichtversicherung und der Schiffs-

papiere (Bootsschein) der Vorstandschaft abgegeben werden. 
 

4. Der Anhang zum Mietvertrag (siehe Rückseite oder 2. Seite) und die Hafenordnung 
sind Bestandteil dieses Vertrages. Die Hafenordnung hängt in der jeweils aktuellen 
Form im MYCA-Schaukasten auf dem Hafengelände aus. 

 
 

Datum: ______________________________ Datum:_______________________________ 
 

MYCA e.V.:____________________________  Mieter:_______________________________ 
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Seite 2 zum Zeit-Mietvertrag für Gastlieger 
 

1. Das Mietverhältnis ist zeitlich befristet und kann längstens für drei (3) Monate abge-
schlossen werden. 
Eine Kündigung durch den MYCA e.V. ist nur bei Vorliegen wichtiger Gründe mög-
lich. Als solche gelten insbesondere: 

• Wiederholte und grobe Verstöße gegen die Hafenordnung 

• Verhaltensweisen, die das Ansehen des MYCA e.V. schädigen oder die Sportge-
meinschaft des MYCA e.V. negativ beeinträchtigen. 

• Säumnis in der Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus diesem Vertrag, wobei 
eine vergebliche Mahnung nach Eintritt der Fälligkeit genügt. 

• Wiederholte oder grobe Verstöße gegen die schifffahrtspolizeilichen Vorschriften, 
soweit diese durch die zuständigen Behörden geahndet worden sind. 

• Das Belegen des Hafenplatzes mit einem Boot, das nicht mit dem Mietvertrag 
übereinstimmt. 

2. Der Mieter verpflichtet sich zur pfleglichen Behandlung der Einrichtungen des MYCA 
e.V.. Beschädigungen oder das Vorliegen eines Gefahr drohenden Zustandes sind 
der Vorstandschaft oder dem Hafenmeister unverzüglich anzuzeigen. 
Der Mieter haftet dem MYCA e.V. für die von ihm, seinen Angehörigen, seiner Mann-
schaft oder seinen Gästen verursachten Beschädigungen. 

 

3. Ohne Genehmigung der Vorstandschaft sind keinerlei Änderungen an der Stegan-
lage zulässig. 

 

4. Der MYCA e.V. stellt lediglich die Wasserfläche, die Steganlage und den Zugang 
mietweise zur Verfügung. Er verwahrt nicht das vom Mieter eingebrachte Boot oder 
sonstige Gegenstände. Eine Haftung des MYCA e.V. für Beschädigung, Zerstörung 
oder Verlust des Eigentums der Mieter ist daher ausgeschlossen. 

 

5. Eine Haftung für ausreichenden Wasserstand im Hafenbecken und hierdurch be-
dingte Schäden übernimmt der MYCA e.V. nicht. 

 

6. Der Mieter verpflichtet sich, den MYCA e.V. von etwaigen Ersatzansprüchen Dritter, 
die aus einer unsachgemäßen Benutzung des Liegeplatzes oder sonstiger Einrich-
tungen des MYCA e.V. oder aus Verstößen gegen die Hafenordnung ergeben, frei-
zustellen. 

 

7. Der Mieter erhält für das Gelände des MYCA–Sportboothafens, für den Zeitraum des 
Mietverhältnisses, einen Zentral-Schlüssel. Die Kaution je Schlüssel beträgt  25,00 €. 
Der Mieter verpflichtet sich die Schlüssel sorgfältig zu verwahren. Eine Aushändigung 
an Dritte ist nicht zulässig. Im Falle des Verlustes verpflichtet sich der Mieter, ggf. die 
Kosten für eine dadurch erforderliche neue Schließanlage zu übernehmen. 

 

8. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Sollten einzelne Bestimmung des 
Mietvertrages nichtig sein, so werden die übrigen Vertragsbestimmungen hierdurch 
nicht berührt. 

 

Jeder Gastlieger kann sich freiwillig, bei vorheriger Absprache mit dem 1. Vorsitzenden, 
an der Hafenpflege, bzw. bei angesetzten Arbeiten im Hafen, beteiligen. Der MYCA e.V. 
schließt dabei jegliche versicherungsrechtliche Haftung aus. 


